
Musikschulfördergesetz

Zweck eines Musikschulfördergesetzes ist es, 
die flächendeckende Arbeit öffentlicher Musik-
schulen in Schleswig-Holstein zu sichern und 
eine verlässliche Grundlage für ihre Weiterent-
wicklung zu schaffen. Dazu gehört auch, dass 
Musikschulen eine wichtige Rolle im schulischen 
Ganztagsangebot spielen. 

Ihre Antwort auf unsere Wahlprüfsteine:
„Ein Musikschulfördergesetz kann eine Mög-
lichkeit sein, die Musik und den Musikunter-
richt im Land zu fördern. […] Wichtiger als die 
feste Institutionalisierung über ein Gesetz ist 
der gemeinsame politische Wille, für die musi-
kalische Bildung mehr Mittel bereitzustellen.“
(FDP)

Digitale Transformation

Während der Corona-Krise sind Strukturen er-
wachsen, die den Grundstein für digitale Trans-
formationsprozesse an Musikschulen gelegt 
haben. Ihr Ausbau und ihre Weiterentwicklung 
ist zwingend notwendig, um die Qualität dieser 
neu erarbeiteten digitalen Kompetenzen und 
Infrastrukturen in den Musikschulen nachhaltig 
zu sichern und auszubauen.

Ihre Antwort auf unsere Wahlprüfsteine:
„Der Kunst- und Musikszene bietet die Di-
gitalisierung das Potential, breite Teile der 
Bevölkerung teilhaben zu lassen. Das wollen 
wir fördern.“
(FDP)

Berufliche Perspektiven & mehr Fest-
anstellungen für Musikschullehrkräfte

Auch in Zukunft sollen Musikschüler*innen 
im Land qualitätsvollen Musikschulunterricht 
erfahren – nur durch die gezielte Förderung 
und Berufsvorbereitung begabter Nachwuchs-
musiker*innen sowie durch attraktivere Be-
schäftigungsverhältnisse kann dies erreicht 
werden.

Ihre Antwort auf unsere Wahlprüfsteine:
„Wir wollen langfristig dafür sorgen, dass wir 
konsequent mehr junge Menschen für den 
Lehrerberuf begeistern und so den Mangel 
auch an ausgebildeten Musiklehrern zukünftig 
spürbar senken können.“
(FDP)

Weiterführung KMB.SH 

In starker Gemeinschaft gestalten der Landes-
verband der Musikschulen, die Musikhochschule 
Lübeck, das Nordkolleg Rendsburg, das Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein und der Landesmusikrat die musikali-
sche Zukunft Schleswig-Holsteins. Das KMB.SH 
ist eine enorme Bereicherung für die Angebote 
in der musikalischen Bildungslandschaft und 
muss daher unbedingt erhalten bleiben.

Ihre Antwort auf unsere Wahlprüfsteine:
„Wenn es hier zu einem positiven Fazit kommt, 
werden wir uns für die Weiterführung ein-
setzen.“
(FDP)


